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er Moniteur macht das königl. Dekret bekannt,
wodurch zur Ergänzung der im Jahr iZo8, durch die
Reichsstande sankzionirten Anleihe von 20 Millionen
Franken, eine Anleihe von in Millionen im Laufe des
Jahrs i8n unter sehr vorthcilhaftcn Bedingungen
für die Darleiher verordnet wird. Die Vertheilung
 soll eben so wie im Jahr i8n8 geschehen, dergestalt,

 daß alle, welche sich damals zu der Anleihe unterzeich
 net haben, verpflichtet sind, zu der gegenwärtigen
dieselbe Summe beizutragen, welche sie bei der frü
hern gezahlt haben. Außerdem sollen alle Staats
beamte, sowohl im Civil als im Militair und die vom
Staate besoldete Employes, wenn sie 2400 Franken
und darüber Gehalt haben, an dieser Anleihe, neben
dem, was sie in Rücksicht ihres Vermögens beizutra
gen haben, wenigstens für den zehnten Theil ihres
jährlichen Gehalts Antheil nehmen.

2 sud einem Schreiben aus Munden, vom iten

Dezember.
Weil die vorige Einrichtung des hiesigen Armenwe

sens , ungeachtet sie für die Bedürfnisse unsrer Stadt
vortrefflich berechnet war, nach'und nach auch wegen
mancher Unbequemlichkeiten einschlief, und Münden
von ganzen Karavanen Bettler überschwemmt zu wer
den bedrohet wurde: so war es fast nur eine einzige

 Stilnme, welche aus allen Familien sich hören ließ,
 man möge die alte Ordnung wieder einführen. Man
 kannte hier schon aus Erfahrung die Vortheile und
Annehmlichkeiten einer öffentlichen Armenpflege, und
hatte daher keinen sehnlicheren Wunsch, als daß doch
den stark sich zeigenden Uebeln in dieser Hinsicht abge,
holfcn werden möchte. Man versprach, kein Opfer
zu scheuen, aus allen Kräften die gute Sache zu un
terstützen «. s. w. Unser würdiger Herr Kantonsmaire
D. Scharlach glaubte daher die allgemeinen Wün
sche nicht zweckmäßiger befriedigen zu können, als
durch Enlwekfung eines neuen Planes zu einer Ar-
menanstalr in Münden. Dieser weicht in vielen Stük-
ken von dem alten ab, und wurde von Neujahr i8ic&gt;

an in Ausführung gebracht. Er begreift kürzlich fol

gende Punkte.

Die Straßen- und Hausbettelei in der Skadt und
vor den Thoren wird mit aller Strenge untersagt.
Da man in einen jeden hiesigen Bürger das Zutraue»
setzt, er werde auf jede Art die Armenanstalt in der
vollkommensten Erreichung ihrer Bestimmung unter
stützen: so darf man auch hoffen, daß Niemand durch

 ein unzcikigcö und übel angebrachtes Mitleiden die
Bettelei begünstige. Der Erfolg hat es bereits bewie
sen, daß man sich in dem Publikum nicht geirrt hat.
Die Armenpvlizci hat nur sehr wenig tu thun. Da
ein Jeder weiß, daß er durch Betteln sich der Gefahr
aussetzt, ist er ein Einheimischer, seine wöchentliche
Einnahme aus der Armenkasse auf unbestimmte Zeit zu
verlieren, ist er aber ein Fremder, nach Beschaffenheit
der Umstände, einige Stunden ins Gefängniß gebracht
zu werden: so hat man seit der neuen Einrichtung iw
unsrer Stadt vom Betteln fast gar nichts gehört.
Wenn auch der Eine oder der Andere sich in die Häu
ser schleichen sollte; so kann es bei der jetzigen Wach
samkeit nicht lange dauern, ihn zu ertappen. Jeder
Bürger ist aufgefordert, dieses so schnell als möglich
anzuzeigen, und diejenigen, wenn er sie kennt, nahm

 haft in machenwelche ihn auf eine gesetzwidrige Art
 durch Betteln belästigen.

Jeder Einheimische, welcher Unterstützung bedarf,
erhalt sie aus der Armenkasse, damit feinen nothwen
digen Bedürfnissen abgeholfen werde, und er fein Brod
nicht auf den Straßen zu suchen brauche. Es sind
vollständige Armenverzeichnisse entworfen, worin die
Ortsarmen folgendergestalt unterschieden sind; sol
che, 0 welche aus der Armenkasse ganz verpflegt
werden; 2&gt; welche nur einer beständigen Beihülfe
zu ihrem Unterhalte bedürfen; 3) welche bloß für den
Augenblick eine Beihülfe nöthig haben, um vor dem

gänzlichen Verarmen gesichert zu werden; 4) welche
ihr Elend zu verbergen suchen, und bei der äußerste»
Armuth dennoch Bedenken tragen, an der öffentlichen

Armenpfleae Theil zu nehmen.
Wöchentlich erhalten diejenigen, welche als hülfsbc«

 dürftig in das Verzeichniß aufgenommen sind, eiye
 ihrer Lage angemessene Summe. E«n Jeder, welcher

 nur einige Kräfte und Lust zu arbeiten hat, findet
 hier durch die vielen Fabriken dcp;u GeFgenheit, und
kann feine wöchentliche Einnahme sehr leicht zu iRkhlr.

I bringen. Man glaubte im Allgemeinen hoch genug zu
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